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Bericht des Verwaltungsrats über die Revision der Statuten 

A. Übersicht 

1. Einleitende Bemerkungen 

Am 19. Juni 2020 verabschiedete das Schweizer Parlament eine Revision des Aktienrechts (die 
"Aktienrechtsrevision"), die am 1. Januar 2023 in Kraft trat (vorbehaltlich gewisser Übergangsbe-
stimmungen). Die Aktienrechtsrevision zielt in erster Linie darauf ab, das Schweizer Aktienrecht 
zu modernisieren und die Aktionärsrechte zu stärken. 

Die Aktienrechtsrevision sieht eine Übergangsfrist von zwei Jahren vor, während derer Aktienge-
sellschaften ihre Statuten und sonstigen Reglemente an die neuen Bestimmungen anpassen 
müssen. Daher beantragt der Verwaltungsrat den Aktionären, die Statuten an der ordentlichen 
Generalversammlung 2023 mit dem neuen Aktienrecht in Einklang zu bringen. Bei dieser Gele-
genheit beantragt der Verwaltungsrat weitere Statutenänderungen, die in diesem Bericht näher 
erläutert werden. 

Die beantragten Statutenänderungen sind nach thematischen Kategorien gegliedert und werden 
der Generalversammlung in vier separaten Traktanden zur Genehmigung unterbreitet. In der vor-
liegenden Übersicht werden die vom Verwaltungsrat beantragten Statutenänderungen erläutert 
sowie den aktuellen Statutenbestimmungen gegenübergestellt. Die Verweise in dieser Übersicht 
beziehen sich auf die beantragten revidierten Statuten. 

2. Zweck (Traktandum 9.1) 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftszweck gemäss § 2 um einen zusätzlichen Ab-
satz zu ergänzen. Dieser soll das starke Engagement der Gesellschaft in Bezug auf Nachhaltig-
keit bei der Verfolgung ihrer Aktivitäten hervorheben und den statutarischen Gesellschaftszweck 
mit ihren Nachhaltigkeitsbemühungen in Einklang bringen. Daher beantragt der Verwaltungsrat, 
das Bestreben der Gesellschaft, langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen, in den Statuten 
ausdrücklich zu verankern. 

3. Aktien und Aktienbuch (Traktandum 9.2) 

Unter Traktandum 9.2 beantragt der Verwaltungsrat eine Änderung der § 4, 6 und 6a, um die 
vorerwähnten Bestimmungen an den Wortlaut des neuen Aktienrechts anzupassen und mehr 
Flexibilität in Bezug auf die rechtliche und technologische Grundlage der Aktien zu haben. Zu 
diesem Zweck soll die Möglichkeit, tokenisierte Aktien in Form von Wertrechten auszugeben, die 
auf der Distributed-Ledger-Technologie basieren, in die Statuten aufgenommen werden. Obwohl 
der Verwaltungsrat derzeit nicht beabsichtigt, Aktien in dieser Form auszugeben, ist er der An-
sicht, dass es im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt, diese Möglichkeit in Zukunft 
zu haben. 
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Ferner beantragt der Verwaltungsrat klarzustellen, dass die Aktionäre zwar eine schriftliche Be-
scheinigung über die von ihnen gehaltenen Aktien verlangen können nicht aber die Verbriefung 
ihrer Mitgliedschaft in einem eigentlichen Wertpapier. Diese Bestimmung ist in der Schweiz üblich 
und widerspiegelt auch die Bemühungen der Gesellschaft der vergangenen Jahre, eine moderne 
und kosteneffiziente, vollständig elektronische Aktien- und Aktienbuch-Struktur einzuführen (vgl. 
§ 4). 

Die unter diesem Traktandum beantragten Änderungen zielen ferner darauf ab, die Kommunika-
tion mit den Aktionären zu modernisieren und zu vereinfachen. Unter dem neuen Aktienrecht 
können Aktiengesellschaften auf elektronischem Weg mit ihren Aktionären kommunizieren. Der 
beantragte revidierte § 6 widerspiegelt dies und stellt klar, dass Mitteilungen der Gesellschaft als 
rechtsgültig erfolgt gelten, wenn sie an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten 
erfolgen. 

Die beantragte Änderung von § 6 Abs. 3 sowie die entsprechende Änderung in § 6a entsprechen 
dem geänderten Wortlaut des revidierten Rechts. 

4. Aktionärsrechte, Generalversammlung, Reserven, Publikationsorgan und Mitteilungen 
(Traktandum 9.3) 

Die Aktienrechtsrevision zielt darauf ab, die Aktionärsrechte zu stärken, unter anderem durch 
eine Senkung der Schwellenwerte für die Ausübung gewisser Aktionärsrechte. Gemäss dem 
neuen Recht können Aktionäre, die zusammen über 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmen 
verfügen, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes und die Aufnahme eines Antrags 
zu einem Verhandlungsgegenstand in die Einladung verlangen. Die Aktienrechtsrevision sieht 
weiter vor, dass Aktionäre jedem Dritten (und nicht mehr nur einem anderen Aktionär) eine Voll-
macht erteilen können. Die beantragten revidierten § 7 und § 12 Abs. 3 tragen diesen Änderun-
gen Rechnung. Auch die übrigen Änderungen in § 12 Abs. 3 widerspiegeln das neue Recht. 

Die Aktienrechtsreform stärkt nicht nur bereits bestehende Aktionärsrechte, sondern erweitert 
auch die Befugnisse der Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt, § 17 anzupassen, 
um dem neuen Recht Rechnung zu tragen. 

Die Aktienrechtsrevision hält die Möglichkeit fest, Generalversammlungen an verschiedenen Or-
ten abzuhalten und die Generalversammlung als hybride Veranstaltung (d.h. Aktionäre, die nicht 
am Tagungsort der Generalversammlung anwesend sind, können auf elektronischem Weg teil-
nehmen und ihre Rechte ausüben) oder virtuell (d.h. auf elektronischem Weg ohne physischen 
Tagungsort) abzuhalten. Obwohl der Verwaltungsrat derzeit nicht plant, virtuelle oder hybride 
Generalversammlungen abzuhalten, beantragt er, die entsprechende Grundlage in § 12 Abs. 4 
zu implementieren, um zusätzliche Flexibilität für den Fall veränderter Umstände wie z.B. einer 
Pandemie zu schaffen. Dies erscheint dem Verwaltungsrat besonders wichtig, da die Covid-Ver-
ordnung, die es Schweizer Aktiengesellschaften erlaubt hatte, während der Pandemie General-
versammlungen ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre abzuhalten, Ende 2022 auslief. 
Sollte eine virtuelle Versammlung abgehalten werden, würde der Verwaltungsrat sicherstellen, 
dass die Aktionäre bei der elektronischen Teilnahme die gleichen Rechte haben wie bei einer 
Generalversammlung mit persönlicher Teilnahme. 
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Unter dem neuen Recht müssen kotierte Gesellschaften die Beschlüsse und Wahlergebnisse 
unter Angabe der genauen Stimmenverhältnisse innerhalb von 15 Tagen nach der Generalver-
sammlung auf elektronischem Weg zugänglich machen. Ausserdem kann jeder Aktionär verlan-
gen, dass ihm das Protokoll innerhalb von 30 Tagen nach der Generalversammlung zugänglich 
gemacht werde. Aus Transparenzgründen beantragt der Verwaltungsrat, diese neuen gesetzli-
chen Vorschriften in § 14 Abs. 4 der Statuten aufzunehmen. 

Im Rahmen der vorliegenden Revision der Statuten beantragt der Verwaltungsrat zudem, ge-
wisse Bestimmungen zu aktualisieren, so § 15 Abs. 2 in Bezug auf das Abstimmungsverfahren, 
um Sulzers Vorgehen der vergangenen Jahre abzubilden. 

Die beantragten Änderungen von § 15 Abs. 1 und 4 sowie § 16 tragen dem Wortlaut des revidier-
ten Aktienrechts Rechnung. Sie bringen keine Änderungen in der Sache mit sich. Dasselbe gilt 
für die beantragte Änderung von § 36 in Bezug auf die Verwendung des Gewinns und der Reser-
ven. 

Das revidierte Gesetz erlaubt mehr Flexibilität in Bezug auf die Kommunikation mit den Aktionä-
ren und Publikationen. Während das Schweizerische Handelsamtsblatt weiterhin das offizielle 
Publikationsorgan der Gesellschaft sein wird, beantragt der Verwaltungsrat, der Gesellschaft den 
Einsatz flexiblerer und modernerer Kommunikationsmittel wie z.B. E-Mail zu ermöglichen, sofern 
ein Aktionär diese Option wählt (vgl. § 12 Abs. 2 und § 38). 

5. Verwaltungsrat, Vergütung, Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung, Mandate ausserhalb des Konzerns (Traktandum 9.4) 

Der Verwaltungsrat beantragt, die vorliegende Revision der Statuten zu nutzen, um gewisse Best-
immungen in Bezug auf den Verwaltungsrat zu ändern. Dies umfasst eine Ergänzung zu § 18 
Abs. 1 sowie § 22 Abs. 2 und 3 in Bezug auf die Zusammensetzung und Beschlussfähigkeit des 
Verwaltungsrates sowie eine Ergänzung zu § 19, wonach der Verwaltungsrat einen Vizepräsi-
denten zu ernennen hat, was der Verwaltungsrat bereits heute macht. Der Verwaltungsrat bean-
tragt weiter, seine Pflichten, welche in § 21 aufgezählt werden, mit dem Wortlaut des revidierten 
Rechts in Einklang zu bringen. Zudem sieht das neue Recht ausdrücklich vor, dass Verwaltungs-
ratsbeschlüsse in elektronischer Form gefasst werden können (z.B. per E-Mail, Verwaltungsrats-
portal, elektronische Nachrichten usw.). Damit der Verwaltungsrat von dieser Flexibilität profitie-
ren kann, soll § 22 Abs. 5 entsprechend angepasst werden. 

Ein Ziel der Aktienrechtsrevision war es, die Bestimmungen der Verordnung gegen übermässige 
Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften ins Bundesrecht – genauer: ins Schwei-
zerische Obligationenrecht – zu überführen. Die Mehrheit der Bestimmungen, die im Januar 2014 
in Kraft traten, bleiben unverändert. Einige Bestimmungen wurden aber vom Gesetzgeber geän-
dert. Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Statuten, um diese Änderungen zu über-
nehmen. Dies betrifft § 30, wonach auch bei Beförderungen innerhalb der Geschäftsleitung (z.B. 
vom CFO zum CEO) eine Vergütung aus dem Zusatzbetrag ausgerichtet werden kann. Mit dem 
Inkrafttreten des neuen Rechts ist es nicht mehr zulässig, den Zusatzbetrag für Beförderungen 
innerhalb der Geschäftsleitung zu verwenden. Zudem schreibt das revidierte Recht vor, dass eine 
Karenzentschädigung für ein Konkurrenzverbot in keinem Fall die durchschnittliche Vergütung 
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der letzten drei Geschäftsjahre übersteigen darf. Folglich soll § 32 entsprechend angepasst wer-
den. Schliesslich beantragt der Verwaltungsrat, § 33 an die revidierte Definition der "Mandate" im 
neuen Recht, welche breiter ist als unter der alten Regelung, anzupassen. 

B. Beantragte geänderte Statutenbestimmungen im Vergleich zu den aktuellen Statutenbe-
stimmungen 

1. Traktandum 9.1: Zweck (§ 2) 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftszweck in § 2 wie folgt zu ändern: 

Gegenwärtige Fassung 
Fassung gemäss Antrag des Verwaltungs-
rats (Änderungen fett und kursiv) 

§ 2 

[Abs. 1-2: Wortlaut unverändert] 

§ 2 

[Abs. 1-2: Wortlaut unverändert] 

[neuer Abs. 3] Bei der Verfolgung ihres Gesellschafts-
zwecks strebt die Gesellschaft die Schaf-
fung von langfristigem, nachhaltigem Wert 
an. 

2. Traktandum 9.2: Aktien und Aktienbuch (§ 4, 6 und 6a) 

Der Verwaltungsrat beantragt, § 4, 6 und 6a wie folgt zu ändern: 

Gegenwärtige Fassung 
Fassung gemäss Antrag des Verwaltungs-
rats (Änderungen fett und kursiv) 

§ 4 

Die Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in 
Form von Einzelurkunden, Globalurkunden o-
der Wertrechten aus. Der Gesellschaft steht 
es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, 
ihre in einer dieser Formen ausgegebenen 
Namenaktien jederzeit und ohne Zustimmung 

§ 4 

Die Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in 
Form von Einzelurkunden, Globalurkun-
den oderals Wertrechten nach Art. 973c o-
der 973d OR, als Bucheffekten im Sinne 
des Bucheffektengesetzes oder als Einzel- 
oder Globalurkunden aus. Der Gesellschaft 
steht es im Rahmen der gesetzlichen 
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der Aktionäre in eine andere Form umzuwan-
deln. Sie trägt dafür die Kosten. 

Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen 
ausgegebenen Namenaktien jederzeit und 
ohne Zustimmung der Aktionäre in eine an-
dere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die 
Kosten. 

Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Um-
wandlung von in bestimmter Form ausgege-
benen Namenaktien in eine andere Form. Je-
der Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft 
jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung 
über die von ihm gemäss Aktienbuch gehalte-
nen Namenaktien verlangen. 

Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Um-
wandlung von in bestimmter Form ausgege-
benen Namenaktien in eine andere Form. Die 
Verbriefung der Mitgliedschaft eines Akti-
onärs in einem Wertpapier ist ausge-
schlossen. Jeder Aktionär kann jedoch von 
der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung ei-
ner Bescheinigung über die von ihm gemäss 
Aktienbuch gehaltenen Namenaktien verlan-
gen. 

[Abs. 3: Wortlaut unverändert] [Abs. 3: Wortlaut unverändert] 

§ 6 

Für die Namenaktien wird am Sitz der Gesell-
schaft ein Aktienbuch geführt, in welches die 
Aktionäre und Nutzniesser mit Namen, Woh-
nort und Adresse eingetragen werden. 

§ 6 

Die Gesellschaft oder ein von ihr beauf-
tragter Dritter führt Ffür die Namenaktien 
wird am Sitz der Gesellschaft ein Aktien-
buch geführt, in welches die Aktionäre und 
Nutzniesser mit Namen, Wohnort und Ad-
resse eingetragen werden. Wechselt eine im 
Aktienbuch eingetragene Person ihre Kon-
taktdaten, so hat sie dies dem Aktienbuch-
führer mitzuteilen. Mitteilungen der Gesell-
schaft gelten als rechtsgültig erfolgt, wenn 
sie an die im Aktienbuch zuletzt eingetra-
genen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. 
Zustellungsbevollmächtigten erfolgen. 

[Abs. 2: Wortlaut unverändert] [Abs. 2: Wortlaut unverändert] 
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Die Eintragung setzt einen Ausweis über die 
formrichtige Übertragung voraus. Die Gesell-
schaft kann überdies die Eintragung in das 
Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht ver-
weigern, wenn der Erwerber auf ihr Verlangen 
nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien 
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
erworben hat und halten wird. 

Die Eintragung setzt einen Ausweis über die 
formrichtige Übertragung voraus. Die Gesell-
schaft kann überdies die Eintragung in das 
Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht ver-
weigern, wenn der Erwerber auf ihr Verlangen 
nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien 
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
erworben hat und halten wird, keine Verein-
barung über die Rücknahme oder die 
Rückgabe entsprechender Aktien besteht 
und er das mit den Aktien verbundene wirt-
schaftliche Risiko trägt. 

§ 6a 

Der Verwaltungsrat trägt einzelne Personen, 
die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich 
erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu 
halten („Nominees“), mit Stimmrecht im Ak-
tienbuch ein, sofern der Nominee einer aner-
kannten Bank- und Finanzmarktaufsicht un-
tersteht und mit dem Verwaltungsrat eine Ver-
einbarung über seine Stellung abgeschlossen 
hat, das vom Nominee gehaltene Aktienkapi-
tal 3% des im Handelsregister eingetragenen 
Aktienkapitals nicht überschreitet und der be-
treffende Nominee die Namen, Adressen und 
Aktienbestände derjenigen Personen bekannt 
gibt, für deren Rechnung er 0.5% oder mehr 
des im Handelsregister eingetragenen Aktien-
kapitals hält. Der Verwaltungsrat ist berech-
tigt, auch über diese Limiten hinaus Aktien 
von Nominees mit Stimmrecht im Aktienbuch 
einzutragen, sofern die anderen Bedingungen 
erfüllt sind. 

§ 6a 

Der Verwaltungsrat trägt einzelne Personen, 
die im Eintragungsgesuch die Erklärungen 
gemäss § 6 Abs. 3 dieser Statuten nicht ab-
gebennicht ausdrücklich erklären, die Ak-
tien für eigene Rechnung zu halten („Nomi-
nees“), mit Stimmrecht im Aktienbuch ein, so-
fern der Nominee einer anerkannten Bank- 
und Finanzmarktaufsicht untersteht und mit 
dem Verwaltungsrat eine Vereinbarung über 
seine Stellung abgeschlossen hat, das vom 
Nominee gehaltene Aktienkapital 3% des im 
Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals 
nicht überschreitet und der betreffende Nomi-
nee die Namen, Adressen und Aktienbe-
stände derjenigen Personen bekannt gibt, für 
deren Rechnung er 0.5% oder mehr des im 
Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals 
hält. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, auch 
über diese Limiten hinaus Aktien von Nomi-
nees mit Stimmrecht im Aktienbuch einzutra-
gen, sofern die anderen Bedingungen erfüllt 
sind. 

[Abs. 2 – 3: Wortlaut unverändert] [Abs. 2 – 3: Wortlaut unverändert] 
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3. Traktandum 9.3: Aktionärsrechte, Generalversammlung, Reserven, Publikationsorgan und 
Mitteilungen (§ 7, 12, 14, 15, 16, 17, 36, 37 und 38) 

Der Verwaltungsrat beantragt, § 7, 12, 14, 15, 16, 17, 36, 37 und 38 wie folgt zu ändern: 

Gegenwärtige Fassung 
Fassung gemäss Antrag des Verwaltungs-
rats (Änderungen fett und kursiv) 

§ 7 

[Abs. 1: Wortlaut unverändert] 

§ 7 

[Abs. 1: Wortlaut unverändert] 

Ein Aktionär kann sich an der Generalver-
sammlung nur durch seinen gesetzlichen Ver-
treter, einen anderen stimmberechtigten Akti-
onär oder den unabhängigen Stimmrechtsver-
treter vertreten lassen. Alle von einem Aktio-
när gehaltenen Aktien können nur von einer 
Person vertreten werden. 

Ein Aktionär kann sich an der Generalver-
sammlung nur durch seinen gesetzlichen 
Vertreter, mittels schriftlicher Vollmacht 
durch einen anderen Bevollmächtigten, der 
nicht Aktionär zu sein braucht, stimmbe-
rechtigten Aktionäroder den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Alle 
von einem Aktionär gehaltenen Aktien können 
nur von einer Person vertreten werden. 

[Abs. 3 – 5: Wortlaut unverändert] [Abs. 3 – 5: Wortlaut unverändert] 

§ 12 

[Abs. 1: Wortlaut unverändert] 

§ 12 

[Abs. 1: Wortlaut unverändert] 

Die Einladung zu einer Generalversammlung 
erfolgt spätestens 20 Tage vor dem Ver-
sammlungstag mittels Bekanntmachung im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt. 

Die Einladung zu einer Generalversammlung 
erfolgt mindestensspätestens 20 Kalen-
dertTage vor dem Versammlungstag gemäss 
§ 38 dieser Statutenmittels Bekanntma-
chung im Schweizerischen Handelsamts-
blatt. 

Die Verhandlungsgegenstände sowie die An-
träge des Verwaltungsrates und gegebenen-
falls der Aktionäre, welche die Durchführung 

Datum, Beginn, Art und Ort der General-
versammlung, Ddie Verhandlungsgegen-
stände sowie die Anträge des 
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der Generalversammlung oder die Traktan-
dierung eines Verhandlungsgegenstandes 
verlangt haben, werden in der Einladung an-
gegeben. Aktionäre, die mindestens 2% des 
Aktienkapitals vertreten, können die Traktan-
dierung eines Verhandlungsgegenstandes 
verlangen. Die Traktandierung muss mindes-
tens 2 Monate vor der Versammlung schrift-
lich unter Angabe des Verhandlungsgegen-
standes und der Anträge des Aktionärs anbe-
gehrt werden. 

Verwaltungsrates (samt kurzer Begrün-
dung) und gegebenenfalls der Aktionäre 
(samt kurzer Begründung), welche die 
Durchführung der Generalversammlung oder 
die Traktandierung eines Verhandlungsge-
genstandes verlangt haben, und der Name 
und die Adresse des unabhängigen 
Stimmrechtsvertreters werden in der Einla-
dung angegeben. Aktionäre, die alleine oder 
zusammen mindestens 0.52% des Aktienka-
pitals oder der Stimmen vertreten, können 
die Traktandierung eines Verhandlungsge-
genstandes oder die Aufnahme eines An-
trages zu einem Verhandlungsgegenstand 
in die Einladung verlangen. Die Traktandie-
rung muss mindestens 2 Monate vor der Ver-
sammlung schriftlich unter Angabe des Ver-
handlungsgegenstandes und der Anträge des 
Aktionärs anbegehrt werden. 

[neuer Abs. 4] Der Verwaltungsrat bestimmt den Ta-
gungsort der Generalversammlung. Der 
Verwaltungsrat kann bestimmen, dass die 
Generalversammlung an verschiedenen 
Orten gleichzeitig durchgeführt wird, so-
fern die Voten der Teilnehmer unmittelbar 
in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte 
übertragen werden und/oder dass die Akti-
onäre, die nicht am Tagungsort oder den 
Tagungsorten der Generalversammlung 
anwesend sind, ihre Rechte auf elektroni-
schem Weg ausüben können. Alternativ 
kann der Verwaltungsrat vorsehen, dass 
die Generalversammlung auf elektroni-
schem Weg ohne Tagungsort durchge-
führt wird. 

§ 14 

[Abs. 1 – 3: Wortlaut unverändert] 

§ 14 

[Abs. 1 – 3: Wortlaut unverändert] 
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[neuer Abs. 4] Die Beschlüsse und Wahlergebnisse der 
Generalversammlung sind unter Angabe 
der genauen Stimmenverhältnisse inner-
halb von 15 Kalendertagen nach der Gene-
ralversammlung auf elektronischem Weg 
zugänglich zu machen. Jeder Aktionär 
kann verlangen, dass ihm das Protokoll in-
nerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Generalversammlung zugänglich gemacht 
wird. 

§ 15 

Die Generalversammlung fasst ihre Be-
schlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit 
nicht diese Statuten oder das Gesetz abwei-
chende Bestimmungen enthalten, mit der ab-
soluten Mehrheit der vertretenen Stimmen. 

§ 15 

Die Generalversammlung fasst ihre Be-
schlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit 
nicht diese Statuten oder das Gesetz abwei-
chende Bestimmungen enthalten, mit der ab-
soluten Mehrheit der vertretenen Stimmen. 

Abstimmungen und Wahlen in der General-
versammlung finden in der Regel offen statt. 
Schriftliche Abstimmungen und Wahlen fin-
den statt, wenn es der Vorsitzende anordnet 
oder die Mehrheit der anwesenden Aktionäre 
dies verlangt. Der Vorsitzende kann Abstim-
mungen und Wahlen auch mittels elektroni-
schem Verfahren durchführen lassen. Elektro-
nische Abstimmungen und Wahlen sind 
schriftlichen Abstimmungen und Wahlen 
gleichgestellt. 

Der Vorsitzende der Generalversammlung 
bestimmt, ob Abstimmungen und Wahlen 
in der Generalversammlung offen, schrift-
lich oder elektronisch erfolgen. 

[Abs. 3: Wortlaut unverändert] [Abs. 3: Wortlaut unverändert] 

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang eine 
Wahl nicht zustande und steht mehr als ein 
Kandidat zur Wahl, ordnet der Vorsitzende ei-
nen zweiten Wahlgang an, in dem das relative 
Mehr entscheidet. 

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang eine 
Wahl nicht zustande und steht mehr als ein 
Kandidat zur Wahl, ordnet der Vorsitzende ei-
nen zweiten Wahlgang an, in dem das rela-
tive Mehr der abgegebenen Stimmen (d.h. 
ohne Berücksichtigung der Enthaltungen) 
entscheidet. 
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§ 16 

Für Statutenänderungen bedarf es der Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln der vertrete-
nen Stimmen; Kapitalerhöhungen erfolgen je-
doch mit der absoluten Mehrheit der vertrete-
nen Stimmen. Die Auflösung oder Fusion der 
Gesellschaft kann nur beschlossen werden, 
wenn in der Generalversammlung wenigstens 
die Hälfte der ausgegebenen Aktien vertreten 
ist und zwei Drittel derselben für den betref-
fenden Antrag stimmen. 

§ 16 

Für Statutenänderungen bedarf es der Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln der vertrete-
nen Stimmen; Kapitalerhöhungen erfolgen je-
doch mit der absoluten Mehrheit der vertrete-
nen Stimmen. Die Auflösung oder Fusion der 
Gesellschaft kann nur beschlossen werden, 
wenn in der Generalversammlung wenigstens 
die Hälfte der ausgegebenen Aktien vertreten 
ist und zwei Drittel derselben für den betref-
fenden Antrag stimmen. 

[Abs. 2: Wortlaut unverändert] [Abs. 2: Wortlaut unverändert] 

§ 17 

Die Generalversammlung ist oberstes Organ 
der Gesellschaft. Ihr stehen folgende unüber-
tragbare Befugnisse zu: 

[Ziff. 1 – 4: Wortlaut unverändert] 

 

 
 

 

 

5. Genehmigung der Vergütungen des 
Verwaltungsrates und der Geschäfts-
leitung gemäss § 29 dieser Statuten; 
 

6. Entlastung der Mitglieder des Verwal-
tungsrates und der Geschäftsleitung; 

 

§ 17 

Die Generalversammlung ist oberstes Organ 
der Gesellschaft. Ihr stehen folgende unüber-
tragbare Befugnisse zu: 

[Ziff. 1 – 4: Wortlaut unverändert] 

5. Festsetzung der Zwischendivi-
dende und Genehmigung des da-
für erforderlichen Zwischenab-
schlusses; 

6. Beschlussfassung über die 
Rückzahlung der gesetzlichen 
Kapitalreserve; 

57. Genehmigung der Vergütungen des 
Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung gemäss § 29 dieser 
Statuten; 

68. Entlastung der Mitglieder des Ver-
waltungsrates und der Geschäfts-
leitung; 
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7. Beschlussfassung über die Gegen-
stände, die der Generalversammlung durch 
das Gesetz oder die Statuten vorbehalten 
sind. 

9. Dekotierung der Beteiligungspa-
piere der Gesellschaft; 

10. Genehmigung des Berichts über 
nichtfinanzielle Belange nach 
Art. 964c OR; und 

711. Beschlussfassung über die Gegen-
stände, die der Generalversamm-
lung durch das Gesetz oder die Sta-
tuten vorbehalten sind. 

§ 36 

Vom Jahresgewinn sind 5% der allgemeinen 
Reserve zuzuweisen, bis diese die Höhe von 
20% des einbezahlten Aktienkapitals erreicht 
hat. 

§ 36 

Über den Bilanzgewinn verfügt die Gene-
ralversammlung im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften. Der Verwaltungsrat un-
terbreitet ihr seine Anträge. 

Der verbleibende Bilanzgewinn steht, unter 
Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen, 
zur freien Verfügung der Generalversamm-
lung, die ihn auch zu weiteren Reserveanla-
gen, insbesondere zur Bildung spezieller Re-
servefonds, verwenden kann. 

Neben den gesetzlich vorgegebenen Re-
serven kann die Generalversammlung im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wei-
tere Reserven schaffen. 

§ 37  

Die Generalversammlung kann jederzeit die 
Auflösung und Liquidation der Gesellschaft 
aufgrund der gesetzlichen und statutarischen 
Vorschriften beschliessen. Die Quoren richten 
sich nach § 18. 

§ 37  

Die Generalversammlung kann jederzeit die 
Auflösung und Liquidation der Gesellschaft 
aufgrund der gesetzlichen und statutarischen 
Vorschriften beschliessen. Die Quoren richten 
sich nach § 168. 

[Abs. 2: Wortlaut unverändert] [Abs. 2: Wortlaut unverändert] 

IX. Bekanntmachungen und Mitteilungen IX. PublikationsorganBekanntmachungen 
und Mitteilungen 
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§ 38  

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft er-
folgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt. 
Der Verwaltungsrat ist jederzeit berechtigt, 
weitere Publikationsorgane zu bestimmen. 

§ 38 

PublikationsorganDie Bekanntmachungen 
der Gesellschaft ist daserfolgen im Schwei-
zerischen Handelsamtsblatt. Der Verwal-
tungsrat ist jederzeit berechtigt, weitere Publi-
kationsorgane zu bestimmen. 

Mitteilungen an die Namenaktionäre in den 
gesetzlich vorgeschriebenen Fällen erfolgen 
schriftlich an die der Gesellschaft letztbe-
kannte Adresse. 

Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktio-
näre können nach Wahl des Verwaltungs-
rates gültig durch Publikation im Schwei-
zerischen Handelsamtsblatt oder in einer 
Form, die den Nachweis durch Text ermög-
licht, erfolgen. 

 

4. Traktandum 9.4: Verwaltungsrat, Vergütung, Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsra-
tes und der Geschäftsleitung, Mandate ausserhalb des Konzerns (§ 18, 19, 21, 22, 30, 32 
und 33) 

Der Verwaltungsrat beantragt, § 18, 19, 21, 22, 30, 32 und 33 wie folgt zu ändern: 

Gegenwärtige Fassung 
Fassung gemäss Antrag des Verwaltungs-
rats (Änderungen fett und kursiv) 

§ 18 

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 
fünf und höchstens neun Mitgliedern. 

§ 18 

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 
fünf und höchstens neun Mitgliedern. Aktio-
näre, die von den Vereinigten Staaten von 
Amerika oder der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft mit Sanktionen belegt sind, 
welche die Geschäftstätigkeit oder Finanz-
transaktionen dieser Aktionäre in diesen 
Ländern verunmöglichen oder erheblich 
erschweren, dürfen lediglich eine Minder-
heit der Verwaltungsräte zur Wahl vor-
schlagen, solange sie diesen Sanktionen 
unterliegen. Die jeweils von solchen Aktio-
nären vorgeschlagenen Mitglieder sollen 
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im öffentlichen Protokoll zur Generalver-
sammlung als solche identifiziert werden. 

[Abs. 2 – 4: Wortlaut unverändert] [Abs. 2 – 4: Wortlaut unverändert] 

§ 19 

[Abs. 1: Wortlaut unverändert] 

§ 19 

[Abs. 1: Wortlaut unverändert] 

Er bezeichnet einen Sekretär, der dem Ver-
waltungsrat nicht angehören muss. 

Er bezeichnet einen Vizepräsidenten sowie 
einen Sekretär, der dem Verwaltungsrat nicht 
angehören muss. 

§ 21 

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertrag-
bare und unentziehbare Aufgaben: 

[Ziff. 1 – 5: Wortlaut unverändert] 

6. die Erstellung des Geschäftsberich-
tes und des Vergütungsberichtes so-
wie die Vorbereitung der Generalver-
sammlung und die Ausführung ihrer 
Beschlüsse; 

 

7. die Benachrichtigung des Richters im 
Fall der Überschuldung. 

§ 21 

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertrag-
bare und unentziehbare Aufgaben: 

[Ziff. 1 – 5: Wortlaut unverändert] 

6. die Erstellung des Geschäftsberich-
tes und des Vergütungsberichtes so-
wie die Vorbereitung der Generalver-
sammlung und die Ausführung ihrer 
Beschlüsse sowie gegebenenfalls 
des Berichts über nichtfinanzielle 
Belange nach Art. 964c OR; 

7. die Einreichung eines Gesuchs um 
Nachlassstundung und die Be-
nachrichtigung des GerichtsRich-
ters im Fall der Überschuldung; und 

8. andere durch Gesetz oder diese 
Statuten dem Verwaltungsrat vor-
behaltene Aufgaben und Befug-
nisse. 

§ 22 § 22 
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[Abs. 1: Wortlaut unverändert] [Abs. 1: Wortlaut unverändert] 

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist. Die Beschlüsse werden mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende 
den Stichentscheid. 

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist und in Übereinstimmung mit § 18 
die Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
nicht Vertreter eines sanktionierten Aktio-
närs gemäss § 18 sind. 

Kein Präsenzquorum ist erforderlich für 
die Anpassungs- und Feststellungsbe-
schlüsse des Verwaltungsrates im Zusam-
menhang mit Kapitalveränderungen. 

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende den Stichent-
scheid. 

Beschlüsse können auch auf dem Zirkulati-
onsweg gefasst werden, sofern nicht ein Mit-
glied die mündliche Beratung verlangt. 

Beschlüsse können auch auf dem Zirkulati-
onsweg oder in elektronischer Form gefasst 
werden, sofern nicht ein Mitglied die mündli-
che Beratung verlangt. 

[Abs. 4: Wortlaut unverändert] [Neu Abs. 6: Wortlaut unverändert] 

§ 30 

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Ge-
sellschaften sind ermächtigt, jeder Person, die 
nach dem Zeitpunkt der Genehmigung der 
Vergütung durch die Generalversammlung in 
die Geschäftsleitung eintritt oder innerhalb der 
Geschäftsleitung befördert wird, während der 
Dauer der bereits genehmigten Vergütungs-
periode(n) einen Zusatzbetrag auszurichten, 
wenn die bereits genehmigte Vergütung für 
dessen Vergütung nicht ausreicht. Der Zu-
satzbetrag darf je Vergütungsperiode insge-
samt 40% des jeweils letzten genehmigten 

§ 30 

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Ge-
sellschaften sind ermächtigt, jeder Person, die 
nach dem Zeitpunkt der Genehmigung der 
Vergütung durch die Generalversammlung in 
die Geschäftsleitung eintritt oder innerhalb 
der Geschäftsleitung befördert wird, wäh-
rend der Dauer der bereits genehmigten Ver-
gütungsperiode(n) einen Zusatzbetrag auszu-
richten, wenn die bereits genehmigte Vergü-
tung für dessen Vergütung nicht ausreicht. 
Der Zusatzbetrag darf je Vergütungsperiode 
insgesamt 40% des jeweils letzten 
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Gesamtbetrages für die Vergütung der Ge-
schäftsleitung nicht übersteigen. 

genehmigten Gesamtbetrages für die Vergü-
tung der Geschäftsleitung nicht übersteigen. 

§ 32 

[Abs. 1 – 2: Wortlaut unverändert] 

§ 32 

[Abs. 1 – 2: Wortlaut unverändert] 

Die Vereinbarung von Konkurrenzverboten für 
die Zeit nach Beendigung eines Arbeitsvertra-
ges ist zulässig. Deren Dauer darf ein Jahr 
nicht übersteigen. Deren Entschädigung darf 
die letzte diesem Mitglied vor Beendigung zu-
stehende Zielgesamtjahresvergütung nicht 
übersteigen. 

Die Vereinbarung von Konkurrenzverboten für 
die Zeit nach Beendigung eines Arbeitsvertra-
ges ist zulässig. Deren Dauer darf ein Jahr 
nicht übersteigen. Deren Entschädigung darf 
die letzte diesem Mitglied vor Beendigung zu-
stehende Zielgesamtjahresvergütung nicht 
und in keinem Fall den Durchschnitt der 
Vergütungen der letzten drei Geschäfts-
jahre übersteigen. 

§ 33 

[Abs. 1 – 2: Wortlaut unverändert] 

§ 33 

[Abs. 1 – 2: Wortlaut unverändert] 

Nicht unter diese Beschränkungen fallen: 

a) Mandate in Unternehmen, die durch 
die Gesellschaft kontrolliert werden o-
der die Gesellschaft kontrollieren; 

b) Mandate, die auf Anordnung der Ge-
sellschaft oder von ihr kontrollierten 
Gesellschaften wahrgenommen wer-
den. Kein Mitglied des Verwaltungs-
rates oder der Geschäftsleitung kann 
mehr als zehn solche Mandate wahr-
nehmen; und 

c) Mandate in Vereinen, gemeinnützi-
gen Organisationen, Stiftungen, 
Trusts sowie Personalfürsorgestiftun-
gen. Kein Mitglied des Verwaltungs-
rates oder der Geschäftsleitung kann 
mehr als zehn solche Mandate wahr-
nehmen. 

Nicht unter diese Beschränkungen fallen: 

a) Mandate in Unternehmen, die durch 
die Gesellschaft kontrolliert werden o-
der die Gesellschaft kontrollieren; 

b) Mandate, die auf Anordnung der Ge-
sellschaft oder von ihr kontrollierten 
Gesellschaften wahrgenommen wer-
den. Kein Mitglied des Verwaltungs-
rates oder der Geschäftsleitung kann 
mehr als zehn solche Mandate wahr-
nehmen; und 

c) Mandate in Vereinen, gemeinnützi-
gen Organisationen, Stiftungen, 
Trusts sowie Personalfürsorgestiftun-
gen. Kein Mitglied des Verwaltungs-
rates oder der Geschäftsleitung kann 
mehr als zehn solche Mandate wahr-
nehmen. 
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Als Mandate gelten Mandate im jeweils obers-
ten Leitungsorgan einer Rechtseinheit, die zur 
Eintragung ins Handelsregister oder in ein 
entsprechendes ausländisches Register ver-
pflichtet ist. Mandate in verschiedenen 
Rechtseinheiten, die unter gemeinsamer Kon-
trolle oder gleicher wirtschaftlicher Berechti-
gung stehen, gelten als ein Mandat. 

Als Mandate gelten Mandate in vergleichba-
ren Funktionen bei anderen Unternehmen 
mit wirtschaftlichem Zweckim jeweils 
obersten Leitungsorgan einer Rechtsein-
heit, die zur Eintragung ins Handelsregis-
ter oder in ein entsprechendes ausländi-
sches Register verpflichtet ist. Mandate in 
verschiedenen Rechtseinheiten, die unter ge-
meinsamer Kontrolle oder gleicher wirtschaft-
licher Berechtigung stehen, gelten als ein 
Mandat. 

 


